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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.11.1930

Norm

ABGB §787

Rechtssatz

Ein P ichtteilsberechtigter, der von einem anderen P ichtteilsberechtigten auf Bezahlung des Nachlaßp ichtteiles

belangt wird, kann diesem die Schenkung oder Vorempfänge entgegensetzen, die der Kläger bei Lebzeiten des

Erblassers von diesem erhalten hat.

Entscheidungstexte

1 Ob 895/30

Entscheidungstext OGH 04.11.1930 1 Ob 895/30

Veröff: SZ 12/214
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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